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Antrag auf eine lärmschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 

gemäß § 6 Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) 

Stadtverwaltung Speyer 
Abteilung Umwelt und Forsten 
- Untere Immissionsschutzbehörde - 
Maximilianstraße 12 
67346 Speyer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Veranstalter: vertreten durch  

 
 
 
Art der Veranstaltung u. Größe (Fläche, Teilnehmerzahl):  

 
 
Standort der Veranstaltung:  

 

 
Tag der Veranstaltung: am  ,  von   bis  Uhr 

(Datum, Uhrzeit: Beginn/Ende):  

 

Verantwortlicher vor Ort am Tag der Veranstaltung:  

Erreichbarkeit (HandyNr./Tel.Nr).: 

 
 
Art des Tongerätes 
(z.B. Lautsprecher, 
Verstärkeranlage, 
Musikinstrumente, 
Mikrophonanlage) 

Zeitraum des 
Einsatzes  
(z.B. 11.00 – 11.30 
Uhr) 

Anmerkungen 
(z.B. Live-Musik, Blaskapelle u.ä.) 

   

   

 

Bitte beachten Sie Seite 2! 

Absender (Antragsteller) 

 

Name 

 

Straße 

 
PLZ/Ort 
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Dem Antrag sind folgende Anlagen beizufügen: 
(Bitte ankreuzen, welche Unterlagen dem Antrag beigefügt sind) 
: 
 

 welche techn. und organisatorischen Maßnahmen zur Lärmminderung bzw. Einhaltung der 
gesetzlich zulässigen Immissionswerte werden Ihrerseits getroffen, z.B. Einsatz von 
elektronischen Limitern, Abschirmung von Lautsprechern, Reduzierung der abgestrahlten tiefen 
Frequenzanteile  

 
 Vorlage bereits vorhandener Messprotokolle 

 
 Begründung zur Standortwahl, z.B. fehlende Alternativfläche, Infrastruktur uä. 

 
 Aussagen zur Bedeutung bzw. dem Anlass der Veranstaltung (Tradition, Historie, Jubiläum, 

aktueller Bezug) 
 

 Lageplan des Veranstaltungsortes mit Einzeichnung der/des Standorte/s der 
Tongeräte/Beschallungsanlagen 

 
 

Hinweis:  
� Im Einzelfall fordern wir die Vorlage einer Immissionsprognose 

 

� Die Antragstellung sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt, zu Beginn der 
Veranstaltungsplanung, erfolgen, um ggf. die Erstellung einer 
Immissionsprognose und deren Auswertung zu ermöglichen.  
 

� Zudem weisen wir darauf hin, dass der Antrag erst bearbeitet werden kann, 
wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. 

 
 
 
 
 
Speyer, den    

 (Unterschrift Antragsteller) 


